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A. EINFÜHRUNG: WESENTLICHE ECKDATEN FÜR DIE EST-ERKLÄRUNG 2018 

 2017 2018 

1. Grundfreibetrag 8.820 EUR 9.000 EUR 

2. Altersvorsorge-
aufwendungen 
 

absetzbar davon  
höchstens 

Ledige 23.362 EUR 
zusammenveran- 
lagte Ehegatten 46.724 EUR 

 
84 % 

Ledige 23.712 EUR 
zusammenveran- 
lagte Ehegatten 47.424 EUR 

 
86 % 

3. Kindergeld 1. Kind:  192 EUR 

2. Kind:  192 EUR 

3. Kind:  198 EUR 

4. Kind:  223 EUR 

1. Kind:  194 EUR 

2. Kind:  194 EUR 

3. Kind:  200 EUR 

4. Kind:  225 EUR 

4. Kinderfreibetrag  
pro Kind 

4.716 EUR + 2.640 EUR 
 = 7.356 EUR 

4.788 EUR + 2.640 EUR 
 = 7.428 EUR 

5. Höchstbetrag Unter-
haltsleistungen als agB 

 
8.820 EUR 

 
9.000 EUR 

6. Altersentlastungs-
betrag (für Personen 
älter als 64 Jahre) 

20,8 % des Bruttolohnes 
höchstens  988 EUR 

19,2 % des Bruttolohnes 
höchstens  912 EUR 

7. Besteuerungsanteil  
der Rente 

 
74 % 

 
76 % 
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B. ÄNDERUNGEN IM BESTEUERUNGSVERFAHREN 

1. Verspätungszuschläge, § 152 AO 

Es erfolgt eine grundlegende Änderung bei den Verspätungszuschlägen für Steuererklärungen, 
die nach dem 31.12.2018 abgegeben werden, AEAO zu § 152 AO. Die Festsetzung von 
Verspätungszuschlägen wegen verspäteter Abgabe von Steuererklärungen regelt der nun-
mehr auf dreizehn Absätze ausgedehnte § 152 AO.  

Hier wird in vielen Fällen die zwingende Festsetzung eines Verspätungszuschlages geregelt.  

Bei Veranlagungssteuern (ESt, KSt, GewSt, USt, ErbSt) gibt es unter Umständen nunmehr 
einen verpflichtenden Verspätungszuschlag. Dieser gilt, wenn die Steuererklärungen  

· nicht binnen von 14 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres oder nicht binnen 14 Mo-
naten nach dem Besteuerungszeitpunkt (allgemeine Fristverlängerung in Beraterfällen), 

· in den Fällen des § 149 Abs. 2 Satz 2 AO (Sonderregelung für Land- und Forstwirte) 
nicht binnen 19 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres oder nicht binnen 19 Monaten 
nach dem Besteuerungszeitpunkt oder 

· in den Fällen des § 149 Abs. 4 AO (Vorabanforderung) nicht bis zu dem in der Anordnung 
bestimmten Zeitpunkt abgegeben wurden.  

Beispiel 1: A erstellt seine Steuererklärung selbst. Er gibt die Steuererklärung für 2018 am 31.03.2020 ab. 
Eine Vorabanforderung gab es nicht. 

Lösung: Hier ist vom FA wegen der Abgabe nach dem 28.02. des Zweitfolgejahres zwingend ein Verspätungs-
zuschlag festzusetzen. Dieser beträgt mind. 25 EUR. 

Beispiel 2: Der durch Steuerberater S vertretende A ist ständig mit seinen Unterlagen säumig. Berater S gibt 
daher für A die Steuererklärung für 2018 am 30.04.2020 ab. Die Steuer wird auf 2.500 EUR festgesetzt. Da 
für A LSt i. H. v. 3.000 EUR einbehalten worden war, kommt es zu einer Erstattung i. H. v. 500 EUR.  

Lösung: Hier greift § 152 Abs. 2, § 152 Abs. 3 AO nicht ein, weil es zu einer Erstattung gekommen ist. 

Es gilt daher § 152 Abs. 1 AO. Das FA kann nach Ermessen einen Verspätungszuschlag festsetzen. 

Beispiel 3: Die Steuererklärung von Anton Alt (A) ist durch Vorabanforderung bis zum 31.10.2019 abzu-
geben. Sein Berater reicht wegen einer Vielzahl an anderen einzureichenden Erklärungen und aufgrund 
einer aktuell laufenden Betriebsprüfung die Steuererklärung aber erst nach dem 30.11.2019 ein.  

Lösung: Da der Steuerberater die in der Vorabanforderung genannte Frist bis zum 31.10. nicht einge-
halten hat, ist die Steuererklärung verspätet abgegeben worden. Es ist daher gem. § 152 Abs. 2 Nr. 3 AO 
verpflichtend einen Verspätungszuschlag festzusetzen. Nur wenn die Steuer auf 0 EUR festgesetzt wird 
oder sich eine Erstattung ergibt, besteht ein Ermessen des FA. 

Verspätungszuschlag im Falle einer Nachzahlung 

 
  

 

31.12.2018 29.02.2020  
(Samstag) 

Einreichung nach dem 
02.03.2020: zwingend 
Verspätungszuschlag 

02.03.2020 
(Montag) 

31.12.2019 
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Kriterien für die Ermessensentscheidung (wie bisher): 

Bis Ende 2018 haben Finanzbeamte noch einen großen Spielraum. Sie entscheiden, ob und 
in welcher Höhe der Verspätungszuschlag anfällt.  

Folgende Kriterien sollen dabei als Richtlinie gelten:  

· Dauer und Häufigkeit der Fristüberschreitung, 

· das Verschulden des Steuerpflichtigen, 

· die Höhe des Zahlungsanspruchs, 

· potentielle Vorteile aus der verspäteten Abgabe und 

· die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Da viele Steuerpflichtige bisher meinten, mit diesem Verspätungszuschlag zu hart bestraft 
worden zu sein, legten sie oft binnen eines Monats Einspruch dagegen ein. Wurde dieser 
abgelehnt, landete der Streit vor dem FG. Um dem Herr zu werden, hat der Fiskus den 
Verspätungszuschlag im Steuermodernisierungsgesetz detaillierter geregelt und sogar 
verschärft. Ab 2019 gibt es den gebundenen (Mindest-)Verspätungszuschlag, der nun auch 
automatisiert festgesetzt werden kann.  

Säumige Steuerzahler müssen ihn auf jeden Fall zahlen, Finanzbeamte haben da nur noch 
einen sehr begrenzten Ermessensspielraum.  

Das Steuermodernisierungsgesetz – ein konkretes Beispiel für die Steuererklärung 2018 

Das Steuermodernisierungsgesetz verlängert erstmals für den VZ 2018 auch die Abgabefrist 
für die ESt-Erklärung. Statt bis Ende Mai müssen Steuerpflichtige erst am 31.07.2019 ihre 
Erklärung für 2018 abgeben, also 2 Monate später als bislang.  

Wer dabei die Hilfe eines Steuerberaters oder LSt-Hilfevereins in Anspruch nimmt, hat nun-
mehr Zeit bis zum 02.03.2020.  

 

Nach den neuen Regelungen wäre eigentlich nur bis Ende Februar des übernächsten Jahres 
Zeit. Weil 2020 jedoch ein Schaltjahr ist und der 29. Februar auf einen Samstag fällt, ist der 
darauffolgende Montag der Stichtag. Wer die Steuererklärung erst danach abgibt, muss den 
neuen automatischen Verspätungszuschlag im Fall einer ESt-Nachzahlung zusätzlich zahlen. 
Bei einer Abgabe am 03.03.2020 oder im Laufe des Monats sind es mind. 25 EUR. 

Für Steuerpflichtige, die keinen Berater zu Hilfe nehmen, haben die Finanzämter im Zeitraum 
August 2019 bis Ende Februar 2020 (bzw. bis zum 02.03.2020) noch einen Ermessenspiel-
raum, danach nicht mehr.  

Abgabefrist unberaten 

Abgabefrist Steuerberater 

Abgabe nach 
02.03.2020 

Verspätungs-
zuschlag zwingend 

31.12.2018 31.07.2019 31.12.2019 29.02.2020 
(Samstag) 

unberatener steuerpflichtiger Ver-
spätungszuschlag im Ermessen des FA 

02.03.2020 
(Montag) 
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Eine grundsätzliche Ausnahme gilt, wenn der Steuerbescheid auf 0 EUR lautet oder dem 
Steuerpflichtigen sogar eine Steuererstattung zusteht (§ 152 Abs. 2 AO). In solchen Fällen 
bleibt es bei einer Ermessensentscheidung.  

Für Steuererklärungen, die sich auf ein Kalenderjahr oder einen gesetzlich bestimmten 
Zeitpunkt beziehen, beträgt der Verspätungszuschlag für jeden angefangenen Monat der 
eingetretenen Verspätung 0,25 % der um die festgesetzten Vorauszahlungen und die 
anzurechnenden Steuerabzugsbeträge verminderten festgesetzten Steuer, mind. jedoch 
25 EUR für jeden angefangenen Monat der eingetretenen Verspätung.  

Bei einer festgesetzten Steuer bis 10.000 EUR kommt daher immer der Mindestbetrag i. H. v. 
25 EUR zum Ansatz. 

Der Verspätungszuschlag-Höchstbetrag ist auf 25.000 EUR angehoben worden, § 152 
Abs. 10 AO. Bisher betrug der Höchstbetrag „nur“ 10.000 EUR. 

Beispiel zur Berechnung 

Sachverhalt 

Der durch Steuerberater S vertretene A gibt seine ESt-Erklärung für 2018 erst am 30.06.2020 
und nicht bis zum 02.03.2020 ab. Die ESt wird auf 100.000 EUR festgesetzt. A hat keine 
Vorauszahlungen geleistet.  

Fragen 

Handelt es sich um einen gebundenen Verspätungszuschlag oder einen Verspätungszuschlag 
im Ermessen? Wie hoch ist der Verspätungszuschlag? 

Lösung 

Es liegt (Abgabe nach dem 02.03.) ein Fall des gebundenen Verspätungszuschlages vor. 
Die Erklärung ist 3 Monate und 28 Tage – mithin vier angefangene Monate – zu spät abge-
geben worden. Es ergibt sich ein Verspätungszuschlag von 4 Monaten x 0,25 % = 1 %  
x 100.000 EUR = 1.000 EUR. Nach früherer Rechtslage wäre ein Verspätungszuschlag im 
Ermessen von bis zu 10.000 EUR (10 %) zulässig gewesen. 

Sonderregelung für Rentner 

Viele Rentner gehen irrtümlicherweise immer noch davon aus, dass sie mit ihren Einkünften 
keine Steuern zahlen müssen. Das BMF schätzt, dass bezogen auf die Steuererklärung 
2016 rund 4,4 Mio. Rentner Steuern entrichten müssten. Noch mehr müssten eine Steuer-
erklärung abgeben.  

Nachdem nunmehr die Rentenversicherungsträger die Finanzverwaltung über sämtliche 
ausgezahlten Renten informieren, fordern immer mehr Finanzämter Rentenbezieher auf, 
erstmals eine Steuererklärung zu erstellen. Dazu setzen Sie eine Frist. Versäumt ein Rentner 
oder ein anderer erstmals dazu aufgeforderter Steuerpflichtige diesen Zeitpunkt, dann fällt 
der Verspätungszuschlag nur für die Monate an, die begonnen haben, nachdem die in 
der Aufforderung bezeichnete Erklärungsfrist abgelaufen ist, § 152 Abs. 5 Satz 3 AO.  

Fazit 

In jedem Fall bringt die Neuregelung des Verspätungszuschlags eine Verschärfung der 
bisherigen Rechtslage mit sich. Die Finanzverwaltung erhofft sich auf diesem Wege eine 
pünktlichere Abgabe von Steuererklärungen. 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die Steuer entstanden ist, beginnt zudem der Zinslauf. Finanzämter verlangen dann auf 
Steuernachforderungen nach wie vor 0,5 % für jeden vollen Versäumnis-Monat, also einen 
Jahreszins von 6 %. Weisen Sie Ihre Mandanten in jedem Fall hierauf hin.   


